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Bundesrat MMag. Dr. Michael Schilchegger (FPÖ, Oberösterreich): Herr Präsident! 

Herr Bundeskanzler! Herr Bundesminister Faßmann! Herr Bundesminister 

Schallenberg! Werte Damen und Herren! Ich verspreche, ich halte mich kurz, ich 

möchte aber doch einige replizierende Worte auf meinen Vorredner mit Ihnen teilen. 

Ich gebe Kollegen Egger durchaus weitgehend recht, wenn er hier sagt, es brauche 

auch konstruktive Kritik von der Opposition. Das ist aber eben der Unterschied, den wir 

Freiheitliche da zur SPÖ sehen: Die SPÖ kritisiert und gibt irgendwelche 

Änderungsvorschläge bekannt, dort aber, wo es wichtig ist, fallen Sie um und stimmen 

dann immer mit der Regierung. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Schennach: Aber! – 

Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Wir Freiheitliche tun beides: Wir kritisieren sehr hart in der Sache, teilweise auch sehr 

polemisch, wir bringen aber auch konstruktive Lösungsvorschläge, und wir stimmen, 

wenn es um wichtige Dinge geht, gegen diese Regierungslinie. Das ist der konkrete 

Unterschied, und das ist auch wichtig so. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe der Bun-

desrätInnen Schennach und Schumann.) 

Bleiben wir bei dem Thema Planungssicherheit. Es hat mir sehr gut gefallen, wie Sie 

herausgearbeitet haben, dass das ein wesentliches Thema ist, bei dem, glaube ich, die 

Erwiderung von Regierungsseite immer wieder lautete: Na ja, wie kann es denn in 

einer Epidemie Planungssicherheit geben? Man weiß ja nicht, wie sich das 

Infektionsgeschehen entwickelt! – Das ist ja das Hauptargument, und es ist auch 

nachvollziehbar. 

Ich habe daher schon im Sommer im Bundesrat einmal zum Herrn 

Gesundheitsminister gesagt: Warum kommt ihr denn nicht auf die Idee, dass man ein 

System mit klaren Kriterien schafft und diese auch veröffentlicht? Man könnte sagen: 

Wenn sich das Infektionsgeschehen in diese Richtung entwickelt, ab dieser und jener 

Schwelle werden wir so und so reagieren, unter dieser Schwelle werden wir dieses und 

jenes wieder öffnen!, sodass sich die Menschen darauf einstellen können. Das kann 

man an Kriterien festmachen – das wurde teilweise auch immer wieder versprochen –: 

an den Neuinfektionszahlen, an Hospitalisierungszahlen, an den Zahlen betreffend die 

Auslastung der Intensivbetten. Das sind alles klare Kriterien, man könnte durchaus ein 

abgestuftes System festlegen. 

Dann ist so etwas Ähnliches gekommen, es hat Coronaampel geheißen. Können Sie 

sich an das Ampelsystem von Gesundheitsminister Anschober noch erinnern? – Eine 
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Zeit lang haben die Ampeln ganz gut geblinkt, trotzdem war dann aber rechtlich immer 

irgendetwas anders, als in dieser Ampel vorgesehen war, weil das einfach mit der Ver-

ordnung nicht zusammengepasst hat. Da muss ich Ihnen jetzt auch einmal ein Lob 

aussprechen, Herr Bildungsminister – es heißt ja immer, wir Freiheitliche könnten nur 

kritisieren, das tun wir nicht! –: Im Schulwesen gibt es die Coronaampel, und da haben 

Sie das zuletzt – spät, aber immerhin – legistisch sehr schön umgesetzt. Es gibt klare 

Regelungen für die Ampelphasen Rot, Orange, Gelb und Grün, die besagen, was in 

den einzelnen Regionen zu tun ist, was gelten soll und wie sich das auf die Schulen 

auswirkt. 

Das ist einmal das eine: Die legistischen Grundlagen sind mit Ihrer Covid-19-Schulver-

ordnung mittlerweile da, sodass man diese regionale Differenzierung und Planbarkeit 

wieder ermöglicht. 

Das, was ich Ihnen jetzt trotzdem vorwerfe und nicht ganz verstehe, ist: Warum 

schalten Sie diese guten Regelungen wieder aus, indem Sie pauschal bis 26. März 

verordnet haben, dass jetzt auf einmal bundesweit Coronaampel Rot gelten soll? – Das 

heißt, dass die Schulbehörden gerade nicht mehr entscheiden sollen, ob das 

Infektionsgeschehen auf einem Niveau ist, auf dem man einzelne Dinge öffnen kann, 

auf dem man zum Beispiel die Maskenpflicht in einzelnen Schulen zurücknehmen kann 

und so weiter! Sie haben das jetzt ausgeschaltet und bundesweit eine Regelung bis 

26. März verordnet. Da frage ich mich schon: Bedeutet das jetzt, dass der Lockdown, 

der allgemeine Lockdown, auch bis 26. März verlängert werden soll und nicht vielleicht 

am 8. Februar gelockert wird, so, wie wir den Medien entnehmen konnten? 

(Bundesminister Faßmann schüttelt den Kopf.) Die Frage ist also: Warum schalten Sie 

Ihre sinnvolle Coronaampel bei den Schulen aus? 

Das zweite Thema, das ich noch ganz kurz ansprechen wollte – und dann schließe ich 

schon –, ist das Thema der Maskenpflicht. Sie wissen, die Masken in den Schulen sind 

ein heikles Thema, weil es eben anders als in anderen Situationen nicht so ist, dass 

man einmal eine Maskenpause einlegen kann, dass man einmal an die frische Luft 

gehen kann. Man sitzt als Schüler und auch als Lehrer sehr lange in den 

Klassenräumen, die man ja auch lüften kann, wo man für eine Abstandsregelung und 

für Kleingruppen sorgen kann. Da eine FFP2-Maske zu verordnen, halte ich persönlich 

für überschießend. Ich bekomme dazu auch sehr viele Berichte, E-Mails von 

betroffenen Eltern, von Schülern – selbst bei mir ist das schon aufgeschlagen und ich 

bekomme dazu Nachrichten, obwohl ich nicht der Bildungssprecher meiner Partei bin. 
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Nun ist es so, dass das vom VfGH aufgehoben worden ist – es ist ja eine alte Mas-

kenpflicht an den Schulen vom VfGH aufgehoben worden. Da stelle ich Ihnen jetzt die 

Frage: Sollte so eine Aufhebung noch einmal passieren, werden Sie das dann 

nachvollziehen und die Maskenpflicht an den Schulen wieder entsprechend lockern? – 

Vielleicht haben Sie noch Zeit für ein abschließendes Statement, es muss aber nicht 

mehr heute sein. – Ich danke Ihnen. (Beifall bei der FPÖ.) 

18.48 

 


